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Satzung    

Stadt Bitterfeld
1. Änderung B-Plan 22/95a
Sportpark Bitterfeld Süd/
Bereich Stadion Strandbad

Planverfasser: Seebauer, Wefers und Partner GbR, Berlin 
im Auftrag der Stadt Bitterfeld

Vervielfältigungsvermerke:

Kartengrundlage:
Stadt: 
Gemarkung: 
Flur: 
Maßstab:
Stand der Planungsgrundlage: 
Vervielfältigungserlaubnis erteilt 
durch das Katasteramt Dessau am: 
Aktenzeichen:  

Liegenschaftskarte
Bitterfeld
Bitterfeld
8 und 25
1:1000
Oktober 2005

10.01.2006
A 17/3001/06

IV. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und § 85 BauO LSA)

16. Niederspannungsleitungen sind als Freileitungen nicht zulässig.

 
V. Nachrichtliche Übernahme

Für den Geltungsbereich besteht mit Ausnahme der Flurstücke 308/1 und 308/3 der Flur 8 sowie 
15/2 der Flur 25 eine Veränderungssperre nach § 34 FlurBG.

VI. Hinweise

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Rand- bzw. Übergangsbereich zu einem ehe-
maligen Braunkohletagebau. Es ist mit Setzungen und Sackungen an der Geländeoberfläche bei 
Belastungen zu rechnen. Alle Baumaßnahmen erfordern ein objektbezogenes Baugrundgutachten. 
Gleichzeitig sind bei Baumaßnahmen/Eingriffe in die Böschung die Dauerstandsicherheit der 
Restochböschung und damit die öffentliche Sicherheit nachzuweisen. Bei der LMBV mbH liegen
Pläne vor, in der diverse ggf. auch offene (unverfüllte) Brunnen- und Pegelstandorte gekenn-
zeichnet sind. Auch unter Flur verlegte Rohrleitungen sind noch vorhanden, aber nicht mehr aktiv. 
Verrfüllungsmaßnahmen sind ab 2007 geplant.

Archäologische Funde  - z.B. auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, Knochen, 
Geräte aus Stein und Metallen, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art, Fundamente, 
Keller, Brunnen u.a. - sind sofort der dafür zuständigen Behörde (dem Landesamt für Archäologie 
Sachsen-Anhalt) zu melden. Fundstellen sind inzwischen vor Zerstörung zu sichern.

Planzeichnung (Teil A)

Textliche Festsetzungen (Teil B)

 

 

        

    

.

Die Zwischentitel im Text sind nicht Bestandteil der Festsetzungen.

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1. Innerhalb des Sondergebietes SO 3 - Freizeit und Erholung - sind nur Gebäude und Anlagen für 
Gastronomie, öffentliche Sanitärversorgung und strandnahe Versorgung zulässig.

2. Innerhalb des Baugebietes darf bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche die festgesetzte 
Grundflächenzahl um maximal bis zu 50 von Hundert durch die Grundflächen von Garagen und
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO oder baulichen An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
überschritten werden.

Sonstige überbaubare Grundstückflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

3. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche - Badestelle, Strand - ist die Errichtung von maximal 
3 Beobachtungstürmen für die Wasserrettung zulässig. Die Höhe der Türme darf 7,0 m und 
die überdeckte Grundfläche 12,0 qm nicht überschreiten.

4. Innerhalb der Fläche „Z“ ist die Errichtung eines eingeschossigen Gebäudes zur gastrono-
mischen Versorgung des Strandes mit maximal 200 qm Grundfläche zulässig. Innerhalb der
öffentlichen Grünfläche - Badestelle, Strand - ist zur Erschließung der Fläche "Z" ein maxi-
mal 2 m breiter und maximal 30 m langer Zuweg vom Uferweg aus zulässig.

5. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche – Badestelle, Strand – sowie der angrenzenden Wasser-
fläche sind Wassersport- und –spielgeräte, wie Rutschen, Sprungtürme oder Stege zulässig.

Dabei sind Wassersprungtürme maximal mit einer Sprungtiefe von 3 m bis zur Wasserober-
fläche (Mittelwasser) und einer Gesamt-höhe von 4,5 m und Wasserrutschen mit einer 
Gesamthöhe von unter 10 m zulässig.

Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

6. Die Lagerung von Booten ist nur innerhalb der Fläche "C" zulässig. Dabei sind jeweils min-
destens 5 m breite Streifen entlang des Ufers (Mittelwasserlinie) und unmittelbar parallel 
zum Uferweg freizuhalten. Mindestens nach 60 m Bootslager ist jeweils ein mindestens 
10 m breiter Streifen von Booten freizuhalten.

Innerhalb  der Fläche "C" sind maximal drei bauliche Einrichtungen mit einer Größe von jeweils
maximal 15 qm zur Lagerung von Zubehörteilen zulässig.

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

7. Das innerhalb des Baugebietes SO 3 anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern oder in 
die Goitzsche einzuleiten. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen ist die Versickerung von un-
belastetem Niederschlagswasser zulässig. Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren bleiben von der Festsetzung unberührt.

8. Das auf den baulichen Anlagen sonstiger überbaubarer Grundstücksflächen anfallende Nieder-
schlagswasser ist unmittelbar in die angrenzenden Flächen abzuleiten. Erforderliche wasser-
rechtliche Genehmigungsverfahren bleiben von der Festsetzung unberührt.

9. Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und Nebenanlagen nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

10. Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich min-
dernden Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierun-gen und Betonierun-
gen sind unzulässig.

Höhenlage (§ 9 (3) BauGB)

11. Das Baugebiet SO 3 ist in einer Höhenlage von mindestens 78,0 m üNN zu errichten.

Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)

12. Die entsprechend der festgesetzten GRZ nicht überbaubaren bzw. nicht für Nebenanlagen ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO nutzbaren Flächen der Baugrundstücke sind nach Wiederherstellung 
der natürlichen Bodendurchlässigkeit gärtnerisch anzulegen und zu pflegen.

13. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte einheimische Laub-
gehölze der Pflanzliste zu verwenden und zu erhalten.

14. Ebenerdige Stellplatzanlagen mit mehr als 4 Stellplätzen sind so zu gliedern, dass je 4 Stell-
plätze ein hochstämmiger Baum mit einem Stammumfang von mindestens 20/25 cm gepflanzt 
wird.

15. Die Fläche des Anpflanzgebotes "B" ist zu 60% dicht mit Baum- und Strauchbeständen und zu 
40 % locker mit Einzelbäumen zu bepflanzen. Dabei ist für die dichte Baum- und Strauchbe-
pflanzung je angefangene 50 qm ein Baum und 10 Sträucher und für die lockere Einzelbaum-
pflanzung je angefangene 250 qm ein Baum zu pflanzen. Vorhandene Gehölze sind anzurechnen.

Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
mit Teilgebietsbezeichnung 

Zweckbestimmung Freizeit und Erholung

SO 1

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

o offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

II

Füllmuster der Schablonen für das Maß der baulichen Nutzung (§ 16 und 19 - 22 BauNVO): 

Grundflächezahl (GRZ)

Anzahl der
VollgeschosseBauweise

maximal zweigeschossig
zwingend zweigeschossig

II

Planzeichenerklärung für die planungsrechtlichen Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 - 9 BauGB und  § 16  
Abs. 5 BauNVO)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  sowie Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung:

Öffentliche und private Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)

Fläche mit Leitungsrecht zugunsten des Anliegers innerhalb der Fläche "Z"

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

 

Verfahrensvermerke

Der Bebauungsplan Nr. 22/95a " Sportpark Bitterfeld - Süd / Bereich Stadion" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurden gemäß § 10 BauGB vom 
Stadtrat der Stadt Bitterfeld in öffentlicher Sitzung am 29.03.2006 beschlossen. Die Begründung 
wurde mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Bitterfeld vom 29.03.2006 gebilligt. Die Rechtskraft 
erfolgte mit Bekanntmachung am 21.06.2006 im Bitterfeld-Kurrier.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 29.06.2006 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 22/95a " Sportpark Bitterfeld - Süd / Bereich Stadion" beschlossen. In gleicher
Sitzung wurde der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 22/95a beschlossen und die Begründung ge-
billigt sowie die öffentliche  Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 
Auslegung wurden am 19.07.2006 im Bitterfeld-Kurier ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf 
des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 27.07.2006 bis einschließlich 28.08.2006  
öffentlich ausgelegen. 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 03.07.2006  
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange am .........2006 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22/95a " Sportpark Bitterfeld - Süd / Bereich Stadion" 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde gemäß § 
10 BauGB vom Stadtrat der Stadt Bitterfeld in öffentlichen Sitzung am .........2006 beschlossen. Die 
Begründung wurde mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Bitterfeld vom .........2006 gebilligt.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Förderalismusreform- 
Begleitgesetzes vom 5. September 2006  (BGBl. I S. 2098) sowie des § 85 der Bauordnung LSA vom 
09. Februar 2001, zuletzt  geändert am 27. Dezember 2005 {soweit örtliche Bauvorschriften An- 
wendung finden}  in Verbindung mit § 9 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Stadtrat der Stadt Bitter-
feld diesen Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 1. Änderung Nr. 22/95a "Sportpark 
Bitterfeld Süd / Bereich Stadion Strandbad", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B), als Satzung beschlossen.

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Die Rechtskraft erfolgte mit Veröffentlichung am .........2006 im Bitterfeld-Kurier. In der Bekannt- 
machung wurde veröffentlicht, dass der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann, um über den Inhalt Auskunft zu erhalten. In der Bekanntmachung ist 
weiterhin auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB) und weiter 
auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und § 44 Abs. 
4 BauGB) hingewiesen worden.

Bitterfeld, den ................. der Bürgermeister .........................

Badestelle, Strand

Sportanlage

Parkanlage

VII. Pflanzliste

Bäume
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Alnus incana Grau-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Betula pubescens Moor-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche
Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitter-Pappel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Salix alba Silber-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Salix fragilis Bruch-Weide
Salix x rubens Hohe Weide
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus glabra Berg-Ulme
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme

Sträucher
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Corylus avellana Gemeine Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Euonymus europae Europäisches Pfaffenhütchen
Frangula alnus Faulbaum
Hedera helix Gemeiner Efeu
Lonicera periclymenum Deutsches Geißblatt
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum Rote Johannisbeere
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa corymbifera Hecken-Rose
Rubus caesius Kratzbeere
Rubus fruticosus Brombeere
Rubus idaeus Himbeere
Salix aurita Ohr-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Salix cinerea Grau-Weide
Salix pentandra Lorbeer-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Salix repens Kriechweide
Salix triandra Mandel-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

planfestgestellte Wasserfläche

Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 22/95a

Darstellung ohne Festsetzungscharakter

Roennike
Polygonlinien

Roennike
Polygonlinien

Roennike
Textfeld
geplante Sportsteganlage

Roennike
Textfeld
Anlage 2 zum BA 222-2011

Roennike
Textfeld
Auszug B-Plan (nicht maßstabsgerecht)




